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Stellungnahme zur Novelle zum Studienförderungsgesetz 1983 

Die Auf teilung der bisher für Leistungsstipendien verfügbaren 

Summe in einen auf 3/5 verminderten Betrag für Leistungs

stipendien und einen 2/5 Betrag für Förderungsstipendien 

bedeutet eine unnötige Einschränkung und Bürokratisierung für 

die an der Fakultät für Elektrotechnik dafür zuständige 

Kommission. 

Begründung 

1) Schon der derzeit geltende Gesetzestext ermöglicht die Ver

gabe von Stipendien, die den Bedingungen der geplanten neuen 

Leistungsstipendien oder neuen Förderungsstipendien ent

sprechen. Bei gutem Studienfortgang ist die Empfehlung für 

das derzeitige Leistungsstipendium durch einen Universi

tätslehrer an der Fakultät für Elektrotechnik selbstver

ständlich. 

2) Die neuen Stipendien unterscheiden sich auch nicht in ihrer 

Höhe von den derzeit an der Fakultät für Elektrotechnik zu

erkannten. Die Obergrenzen der Förderungsstipendien sind an 

kleineren Fakultäten ohnehin nicht vorhanden. 
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3) Die 4 Antragstermine im Jahr (§ 26(5» sind mit einer 

jährlichen Zuteilung des Betrages an die Fakultät nicht 

vereinbar. 

/2 

Es wird deshalb vorgeschlage� die Auf teilung der verfügbaren Ge

samtsumme auf Leistungs- und Förderungsstipendien den Fakultäten 

zu überlassen. 

A.Prof. Dr. F. SEIFERT 

M� 
O. Prof. Dr. R. PATZELT 

Kommissionsvorsitzender Dekan 

Technische t};'1}';f:7,rsltät Wien 

Eingelangt 1 7. M RZ, 1988 

OZI . ................. �.3.Q.:.9. ........... ! 1988 
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